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Mit diesem Vorentwurf sollen die Änderungen festgelegt werden, die an der Verordnung 
(EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vorgenommen werden müssen, um der Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates � Zollkodex der Gemeinschaften � durch die 
Verordnung (EG) Nr. 648/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 117 vom 
4.5.2005, S. 13) Rechnung zu tragen. 

In den geänderten Durchführungsvorschriften ist nicht nur das mit den Änderungen zum 
Zollkodex eingeführte elektronische und papierlose Arbeitsumfeld zu regeln, vor allem durch 
Umsetzung des Ausfuhrkontrollsystems (Export Control System, ECS), sondern auch die 
Übergangszeit, in der die Zollanmeldungen und Unterlagen noch auf Papier abgegeben 
werden können. 

Im überarbeiteten Anhang dieser Unterlage sind Listen der in der summarischen und der 
Erstanmeldung zu machenden Angaben mit Bemerkungen im Entwurf beigefügt. Die Listen 
der Datenelemente für diese Anmeldungen enthalten alle für den betreffenden Datensatz 
erforderlichen Informationen. 
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Entwurf 

VERORDNUNG DER KOMMISSION (EG) Nr. …/… 

vom […] 

mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 

 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN � 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften1, insbesondere auf Artikel 247, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

[�] 

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
Ausschusses [�] � 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert: 

 

1. Dem Teil I Titel I wird folgendes Kapitel 4 angefügt: 

�KAPITEL 4 

Datenaustausch zwischen den Zollbehörden mit Hilfe von Informationstechnologie 
und Computernetzen 

Artikel 4d 

(1) Unbeschadet der besonderen Umstände des betreffenden Verfahrens und der 
einschlägigen Bestimmungen, die gegebenenfalls sinngemäß gelten, nutzen die 
Zollbehörden Informationstechnologie und Computernetze für den Informations-
austausch zwischen den an dem Verfahren beteiligten Zollstellen. 

                                                 
1 ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1. 
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(2) Befinden sich die an dem Verfahren beteiligten Zollstellen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten, so müssen die Struktur der für den Datenaustausch zu 
verwendenden Nachrichten und die darin enthaltenen Angaben der Struktur und 
den Angaben entsprechen, die in diesen Durchführungsvorschriften oder, falls 
keine einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften bestehen, von den Zollbehörden 
im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt worden sind. 

Artikel 4e 

(1) Zusätzlich zu den Sicherheitsvorkehrungen des Artikels 4a Absatz 2 treffen die 
Zollbehörden geeignete Sicherheitsmaßnahmen für den wirksamen, zuverlässigen 
und sicheren Betrieb des Systems für das betreffende Verfahren und erhalten sie 
aufrecht. 

(2) Um das in Absatz 1 genannte Sicherheitsniveau zu gewährleisten, ist für jede 
Eingabe, Änderung und Löschung von Daten festzuhalten, warum, wann und von 
wem sie vorgenommen wurde. Ferner sind die ursprünglichen Daten oder die 
verarbeiteten Daten nach Ablauf des Jahres, auf das sie sich beziehen, mindestens 
drei Kalenderjahre lang bzw. nach Maßgabe anderer Bestimmungen länger zu 
speichern. 

(3) Die Sicherheit wird von den Zollbehörden regelmäßig kontrolliert. 

(4) Die beteiligten Zollbehörden unterrichten einander, wenn der Verdacht besteht, 
dass gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen wurde.� 

 

2. Dem Teil I Titel I wird folgendes Kapitel 5 angefügt: 

�KAPITEL 5 

Risikomanagement 

Artikel 4f 

(1) Die Zollbehörden wenden Risikomanagementverfahren an, um die Höhe des 
Risikos zu bestimmen, das mit den der zollamtlichen Kontrolle oder 
Überwachung unterliegenden Waren verbunden ist, und um zu entscheiden, ob 
und � wenn ja � wo die Waren besonderen Zollkontrollen unterzogen werden. 

(2) Zur Bestimmung der Höhe des Risikos wird beurteilt, wie wahrscheinlich es ist, 
dass das Risiko tatsächlich eintritt, und welche Auswirkungen dies hätte. In die 
Grundlage für die Auswahl der Sendungen oder Anmeldungen, die Zollkontrollen 
unterzogen werden, ist auch ein Zufallselement einzubeziehen. 

(3) Dem Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten wird bei der Risikoanalyse 
Rechnung getragen. 
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Artikel 4g 

(1) Das Risikomanagement auf Gemeinschaftsebene nach Artikel 13 Absatz 2 des 
Zollkodex wird nach einem gemeinsamen elektronischen Rahmen für das Risiko-
management durchgeführt, der folgende Elemente umfasst: 

a) ein gemeinschaftliches Zollrisikomanagementverfahren, 

b) gemeinschaftliche prioritäre Kontrollbereiche und 

c) gemeinschaftliche Profile. 

(2) Die Zollbehörden tauschen nach dem in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Verfahren risikobezogene Informationen aus, 

a) wenn von einer Zollbehörde ein Risiko ermittelt und eine Zollkontrolle für 
erforderlich erachtet worden ist und die Kontrolle ergeben hat, dass der 
Vorfall eingetreten ist; 

b) wenn die Kontrolle nicht ergeben hat, dass der Vorfall eingetreten ist, die 
Zollbehörde jedoch der Auffassung ist, dass ein hohes Risiko an einem 
anderen Ort in der Gemeinschaft besteht. 

(3) Die gemeinschaftlichen prioritären Kontrollbereiche, die besondere zulässige zoll-
rechtliche Bestimmungen, Arten von Waren, Verkehrswege, Verkehrsträger oder 
Wirtschaftsbeteiligte umfassen, die in höherem Maße der Risikoanalyse und 
Zollkontrollen zu unterwerfen sind, werden nach Anhörung der Mitgliedstaaten 
von der Kommission festgelegt. Diese Kontrollbereiche lassen die von den 
Zollbehörden vorgenommenen Kontrollen unberührt und gelten für den von der 
Kommission festgelegten Zeitraum. 

(4) Die Kommission kann den Mitgliedstaaten nach dem in Absatz 1 Buchstabe a 
genannten Verfahren gemeinschaftliche Profile zur Umsetzung in ihren Risiko-
managementverfahren übermitteln, damit sich die Zollbehörden mit den Risiken 
befassen, bei denen die Kommission Zollkontrollen auf Gemeinschaftsebene für 
erforderlich erachtet, oder um in den gemeinschaftlichen prioritären Kontroll-
bereichen gleichwertige Zollkontrollen zu gewährleisten. 

Die gemeinschaftlichen Profile umfassen eine Beschreibung der Risiken und der 
Risikofaktoren oder -indikatoren, die bei der Auswahl von Sendungen für Zoll-
kontrollen zu berücksichtigen sind, und die Art der zu treffenden Zollkontroll-
maßnahmen. 

Die Zollbehörden erstatten über das Ergebnis der anhand der gemeinschaftlichen 
Profile vorgenommenen Kontrollen Bericht. 

(5) Die Kommission kann Leitlinien erlassen für die Festlegung von 

a) Normen und Kriterien für die Umsetzung des Risikomanagements und 

b) Regelungen für die Kontrolle, Evaluierung und Überprüfung der 
Anwendung der Profile und der anderen risikobezogenen Informationen, die 
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nach dem gemeinschaftlichen Zollrisikomanagementverfahren ausgetauscht 
werden.� 

 

3. In den Teil I wird folgender Titel IIa eingefügt: 

�TITEL IIa 

ZUGELASSENE WIRTSCHAFTSBETEILIGTE 

KAPITEL 1 

Verfahren für die Bewilligung des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 

Abschnitt  1 

Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 

Artikel 14a 

Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten nach Artikel 5a des Zollkodex, 
nachstehend �ZWB� genannt, kann bewilligt werden durch 

� eine �ZWB-Bescheinigung � Zoll� für Wirtschaftsbeteiligte, die in den Zoll-
vorschriften vorgesehene Vereinfachungen in Anspruch nehmen wollen; 

� eine �ZWB-Bescheinigung � Sicherheit� für Wirtschaftsbeteiligte, die 
Erleichterungen bei den sicherheitsrelevanten Zollkontrollen in Bezug auf Waren 
in Anspruch nehmen wollen, die in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht 
werden oder die das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen; 

� eine �ZWB-Bescheinigung � Zoll / Sicherheit� für Wirtschaftsbeteiligte, die 
sowohl die unter dem ersten Gedankenstrich genannten Vereinfachungen als auch 
die unter dem zweiten Gedankenstrich genannten Erleichterungen in Anspruch 
nehmen wollen. 

Abschnitt  2 

Antrag auf Bewilligung des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 

Artikel 14b 

(1) Der Antrag auf Bewilligung des ZWB-Status, nachstehend �Antrag� genannt, ist 
schriftlich oder elektronisch nach dem Muster in Anhang [1b] zu stellen. Der 
Antrag muss alle für die Bewilligung des Status eines zugelassenen Wirtschafts-
beteiligten erforderlichen Angaben enthalten. 
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(2) Der Antragsteller gibt eine zentrale Stelle für den Zugang zu allen von den 
Zollbehörden benötigten Informationen an, einschließlich des Zugangs zu den 
Hauptbüchern, den Zollaufzeichnungen und -unterlagen, Unterlagen über die 
Arbeitsabläufe und sonstigen Aufzeichnungen, mit denen nachgewiesen werden 
kann, dass die Voraussetzungen für die Bewilligung des Status erfüllt sind. Der 
Antragsteller übermittelt den Zollbehörden die erforderlichen Daten nach 
Möglichkeit elektronisch. 

(3) Die Zollbehörden können von dem Antragsteller zusätzliche Angaben verlangen. 
Tag der Antragstellung ist in diesem Fall der Tag, an dem die ergänzenden 
Angaben übermittelt werden. 

Artikel 14c 

(1) Der Antrag ist bei der Zollbehörde des Mitgliedstaats zu stellen, in dem die 
Hauptbücher des Antragstellers zugänglich sind, einschließlich der 
Aufzeichnungen und Unterlagen, anhand deren die Zollbehörde dieses Mitglied-
staats die Erfüllung der Voraussetzungen und Kriterien für die Erlangung des 
ZWB-Status prüfen und überwachen kann. 

(2) Das Verzeichnis der zuständigen Stellen der Zollbehörden der Mitgliedstaaten, an 
die die Anträge zu richten sind, wird von der Kommission im Internet 
veröffentlicht. 

Artikel 14d 

Der Antrag wird nicht angenommen, 

� wenn der Antrag nicht die Voraussetzungen des Artikels 14c erfüllt; 

� wenn der Antrag nicht die erforderlichen Angaben enthält und ergänzende 
Angaben nicht innerhalb der von der Zollbehörde gesetzten Frist übermittelt 
werden oder wenn der Antrag unrichtige Angaben enthält; 

� wenn der Wirtschaftsbeteiligte, in dessen Namen der Antrag gestellt worden ist, 
nicht existiert. 

Der Antrag wird abgelehnt, wenn gegen den Antragsteller zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung ein Strafverfahren wegen einer Unregelmäßigkeit oder ein Insolvenzverfahren 
anhängig ist. 
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Abschnitt  3 

Voraussetzungen und Kriterien für die Bewilligung des Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten 

Artikel 14e 

Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte muss nach Artikel 5a Absatz 2 letzter Gedanken-
strich des Zollkodex nicht im Zollgebiet der Gemeinschaft ansässig sein, 

� wenn dies in einer internationalen Übereinkunft zwischen der Gemeinschaft und 
einem Drittland festgelegt ist; in diesem Fall muss die internationale Übereinkunft 
die Verwaltungsabsprachen enthalten, nach denen die Zollbehörde des Mitglied-
staats gegebenenfalls geeignete Kontrollen vornehmen kann; 

� wenn eine Luftverkehrsgesellschaft oder eine Schifffahrtsgesellschaft, die in der 
Gemeinschaft nicht niedergelassen ist, aber ein regionales Büro unterhält und die 
Vereinfachungen des Artikels 324e, 445 oder 448 in Anspruch nehmen kann, 
einen Antrag auf Ausstellung einer ZWB-Bescheinigung � Sicherheit stellt; in 
diesem Fall muss der Antragsteller die Voraussetzungen des Artikels 14a 
Absatz 2 erfüllen. 

Artikel 14f 

Die Einhaltung der Zollvorschriften gilt nach Artikel 5a Absatz 2 erster Gedankenstrich 
des Zollkodex als angemessen, wenn 

� der Antragsteller die Zoll- und Steuervorschriften in den drei Jahren vor der 
Antragstellung eingehalten hat und 

� die Einhaltung der Zoll- und Steuervorschriften durch die Eigentümer/Haupt-
anteilseigner und die gesetzlichen Vertreter des Antragstellers im selben Zeitraum 
angemessen ist. 

Besteht der Antragsteller seit weniger als drei Jahren, so wird anhand der verfügbaren 
Aufzeichnungen und Informationen beurteilt, ob er die Vorschriften eingehalten hat. 

Artikel 14g 

Damit festgestellt werden kann, dass der Antragsteller über ein zufrieden stellendes 
System der Führung der Geschäftsbücher und gegebenenfalls der Beförderungsunter-
lagen nach Artikel 5a Absatz 2 zweiter Gedankenstrich des Zollkodex verfügt, muss der 
Antragsteller folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Es muss einen Prüfpfad für Zoll- und Steuerzwecke geben. 

b) Die Zollbehörde muss Zugang zu den Aufzeichnungen des Wirtschaftsbeteiligten 
haben. 
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c) Es muss ein Buchführungssystem mit den besonderen Merkmalen 
Bestandsverwaltung, Verfolgung und Ortung von Waren, Kostenrechnung und 
Rechnungsführung verwendet werden. 

d) Das logistische System des Antragstellers muss die Gewähr bieten, dass zwischen 
Gemeinschaftswaren und Nichtgemeinschaftswaren unterschieden wird. 

e) Es müssen eine geeignete Verwaltungsorganisation und ein geeignetes internes 
Kontrollsystem vorhanden sein. 

f) Gegebenenfalls müssen Verfahren für die Bearbeitung der wirtschaftsrechtlichen 
Genehmigungen und Lizenzen für die Einfuhr bzw. Ausfuhr der Waren bestehen. 

g) Es müssen Sicherungs-, Wiedererlangungs-, Ausweich- und Archivierungs-
verfahren bestehen. 

h) Es muss eine Unternehmenspolitik zur Schmuggelbekämpfung und zur 
Sensibilisierung des Personals für diese Politik und die auf ihr beruhenden 
Maßnahmen vorhanden sein. 

i) Es müssen geeignete informationstechnologische Maßnahmen zum Schutz des 
Computersystems des Antragstellers vor unbefugtem Eindringen und zur 
Sicherung der Unterlagen des Antragstellers vorhanden sein. 

Artikel 14h 

Die Voraussetzung in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers nach 
Artikel 5a Absatz 2 dritter Gedankenstrich des Zollkodex gilt als erfüllt, wenn seine 
Zahlungsfähigkeit für die letzten drei Jahre nachgewiesen werden kann und wenn er den 
Nachweis erbringen kann, dass er im laufenden und im nächsten Jahr zahlungsfähig sein 
wird. 

Gegen den Antragsteller darf kein Insolvenzverfahren anhängig sein. 

Hat der Antragsteller eine Muttergesellschaft, so ist auch die Zahlungsfähigkeit der 
Muttergesellschaft nach diesem Artikel nachzuweisen. 

Artikel 14i 

(1) Die Sicherheitsstandards des Antragstellers nach Artikel 5a Absatz 2 vierter 
Gedankenstrich des Zollkodex gelten als angemessen, wenn 

a) alle Gebäude aus Materialien gebaut sind, die rechtswidriges Betreten 
verhindern und Schutz vor rechtswidrigem Eindringen bieten; 

b) geeignete Zugangskontrollmaßnahmen vorhanden sind, die den unbefugten 
Zugang zu Versandbereichen, Verladerampen und Laderäumen verhindern; 

c) die Maßnahmen für die Bearbeitung der Wareneingänge und -ausgänge 
Schutz vor dem Einbringen, dem Austausch und dem Verlust von 
Materialien und vor Manipulationen an den Ladeeinheiten umfassen; 
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d) Verfahren für die Bearbeitung von Einfuhr- bzw. Ausfuhrgenehmigungen 
bestehen; 

e) geeignete Maßnahmen vorhanden sind, mit denen Waren, die Einfuhr- oder 
Ausfuhrbeschränkungen unterliegen, von anderen Waren unterschieden 
werden; 

f) der Wirtschaftsbeteiligte Maßnahmen anwendet, die eine eindeutige 
Feststellung seiner Lieferanten und seiner Kunden ermöglichen, um die 
internationale Lieferkette zu sichern; 

g) der Wirtschaftsbeteiligte im Rahmen der für ihn geltenden einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften Bewerber vor der Einstellung überprüft und Gespräche 
mit ihnen führt und dabei auch die Bewerbungen prüft und regelmäßig 
Hintergrundüberprüfungen vornimmt; 

h) die Bediensteten aktiv an Programmen zur Förderung des Sicherheits-
bewusstseins beteiligt werden. 

(2) Stellt eine Luftverkehrsgesellschaft oder eine Schifffahrtsgesellschaft, die in der 
Gemeinschaft nicht niedergelassen ist, aber ein regionales Büro unterhält und die 
Vereinfachungen des Artikels 324e, 445 oder 448 in Anspruch nehmen kann, 
einen Antrag auf Ausstellung einer ZWB-Bescheinigung � Sicherheit, so muss sie 
Inhaberin sein: 

a) eines international anerkannten Sicherheitszeugnisses, das auf der Grund-
lage der für den betreffenden Verkehrssektor maßgebenden internationalen 
Übereinkünfte oder der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die 
Sicherheit in der Zivilluftfahrt bzw. der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Erhöhung der Gefahrenabwehr 
auf Schiffen und in Hafenanlagen ausgestellt worden ist, oder 

b) eines in einem Drittland ausgestellten Zeugnisses, sofern seine 
Anerkennung in einer bilateralen Übereinkunft zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und dem Drittland geregelt ist, und zwar soweit dies in dieser 
Übereinkunft vorgesehen ist und unter den darin festgelegten Voraus-
setzungen. 

Ist eine Luftverkehrsgesellschaft oder eine Schifffahrtsgesellschaft Inhaberin eines 
Zeugnisses nach Buchstabe a, so sieht die Zollbehörde des Mitgliedstaats, der den 
ZWB-Status bewilligt, die in Absatz 1 genannten Kriterien als erfüllt an, sofern 
für die Ausstellung des internationalen Zeugnisses dieselben oder vergleichbare 
Kriterien gelten. 

Artikel 14j 

(1) Die Kommission erlässt Leitlinien, um die einheitliche Auslegung der Kriterien 
für die Bewilligung des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten und die 
einheitliche Durchführung der auf diese Kriterien gestützten Prüfung zu gewähr-
leisten. 
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(2) Die Kommission kann von einem Mitgliedstaat verlangen, nicht im Einklang mit 
den Leitlinien nach Absatz 1 ausgestellte Bescheinigungen zu widerrufen. 

Abschnitt  4 

Verfahren für die Ausstellung der ZWB-Bescheinigung 

Artikel 14k 

(1) Die nach Artikel 14c Absatz 2 für die Ausstellung der ZWB-Bescheinigung 
zuständige Zollbehörde teilt den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
innerhalb von fünf Arbeitstagen die mit dem Antrag zusammenhängenden 
Informationen mit und benutzt dafür den Informationskanal und den 
gemeinsamen Datensatz, die zwischen der Kommission und den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten für diesen Zweck vereinbart worden sind. 

(2) Die Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten übermitteln der Zollbehörde des 
Mitgliedstaats, der die ZWB-Bescheinigung ausstellt, innerhalb von 30 Arbeits-
tagen nach der Mitteilung gemäß Absatz 1 alle sachdienlichen Informationen, die 
ihnen über den Antragsteller vorliegen. 

Konsultationen zwischen den Zollbehörden der Mitgliedstaaten sind nur 
erforderlich, wenn die Prüfung eines oder mehrerer der in den Artikeln 14e bis 14i 
genannten Kriterien nicht von der Zollbehörde des Mitgliedstaats vorgenommen 
werden kann, der die ZWB-Bescheinigung ausstellt. In diesem Fall müssen 
Konsultationen abgehalten und so durchgeführt werden, dass innerhalb der Fristen 
des Artikels 14m Absatz 2 die ZWB-Bescheinigung ausgestellt bzw. der Antrag 
abgelehnt werden kann. 

Artikel 14l 

(1) Die Zollbehörde des ausstellenden Mitgliedstaats prüft, ob die in den Artikeln 14e 
bis 14i genannten Voraussetzungen und Kriterien für die Bewilligung des ZWB-
Status erfüllt sind. Die Prüfung und ihr Ergebnis sind von der Zollbehörde zu 
dokumentieren. 

(2) Die Zollbehörde des ausstellenden Mitgliedstaats kann auf eigene Verantwortung 
Nachweise für die Erfüllung der in den Artikeln 14e bis 14i genannten Voraus-
setzungen und Kriterien annehmen, die von einem anerkannten Angehörigen eines 
freien Berufes vorgelegt werden. 

Artikel 14m 

(1) Die zuständige Zollbehörde stellt die ZWB-Bescheinigung, mit der der ZWB-
Status bewilligt wird, nach dem Muster in Anhang [1c], [1d] bzw. [1e] aus. 

(2) Die ZWB-Bescheinigung wird innerhalb von 60 Kalendertagen nach Antrag-
stellung ausgestellt. Diese Frist kann um 30 Kalendertage verlängert werden, 
wenn die Zollbehörde die Frist von 60 Tagen nicht einhalten kann. In diesem Fall 
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teilt die Zollbehörde dem Antragsteller vor Ablauf der Frist von 60 Tagen die 
Gründe für die Verlängerung mit. 

(3) Die Ablehnung des Antrags führt nicht zum Widerruf bestehender Bewilligungen, 
die nach den Zollvorschriften erteilt wurden. 

Artikel 14n 

Die zuständige Zollbehörde teilt den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
innerhalb von fünf Arbeitstagen mit, dass eine ZWB-Bescheinigung ausgestellt worden 
ist, und benutzt dafür den Informationskanal und den gemeinsamen Datensatz, die 
zwischen der Kommission und den Zollbehörden der Mitgliedstaaten für diesen Zweck 
vereinbart worden sind. Ist der Antrag abgelehnt worden, so wird dies innerhalb 
derselben Frist mitgeteilt. 

KAPITEL 2 

Rechtswirkung der ZWB-Bescheinigung 

Abschnitt  1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 14o 

(1) Die ZWB-Bescheinigung wird am zehnten Arbeitstag nach dem Tag der 
Ausstellung wirksam. 

(2) Die Geltungsdauer der ZWB-Bescheinigung ist nicht begrenzt. 

(3) Die ZWB-Bescheinigung wird in allen Mitgliedstaaten anerkannt. Die 
Anerkennung der Bescheinigung kann jedoch auf bestimmte Mitgliedstaaten 
beschränkt werden, wenn der ZWB dies beantragt. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 2 überprüfen die Zollbehörden regelmäßig, ob der 
ZWB die Voraussetzungen und Kriterien noch erfüllt, und zwar 

� mindestens alle drei Jahre oder 

� im Falle einer wesentlichen Änderung der einschlägigen Gemeinschafts-
vorschriften oder 

� im Falle von Anzeichen dafür, dass der ZWB die einschlägigen Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllt. 

(5) Das Ergebnis der Überprüfung wird über die zwischen der Kommission und den 
Zollbehörden der Mitgliedstaaten eingerichteten Informationskanäle den Zoll-
behörden aller Mitgliedstaaten zugänglich gemacht. 
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(6) Hat die Zollbehörde eines Mitgliedstaats die in Absatz 4 beschriebene Über-
prüfung nicht vorgenommen, so teilt sie dies über die zwischen der Kommission 
und den Zollbehörden der Mitgliedstaaten eingerichteten Informationskanäle den 
Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit. In diesem Fall ist die ZWB-
Bescheinigung in den anderen Mitgliedstaaten nicht mehr wirksam. 

Abschnitt  2 

Aussetzung des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 

Artikel 14p 

(1) Der ZWB-Status wird ausgesetzt, wenn festgestellt worden ist, dass die Voraus-
setzungen und Kriterien für den ZWB-Status nicht mehr erfüllt sind oder dass eine 
Unregelmäßigkeit vorliegt, oder wenn Hinweise auf eine Straftat oder Unregel-
mäßigkeit eingegangen sind. 

Bevor die Zollbehörden eine entsprechende Entscheidung treffen, teilen sie ihre 
Absicht dem Beteiligten mit. Der Beteiligte ist berechtigt, innerhalb einer in der 
Mitteilung zu bestimmenden Frist Stellung zu nehmen. 

(2) Falls nicht Gefahr im Verzug ist, teilt die zuständige Zollbehörde dem 
betreffenden Wirtschaftsbeteiligten mit, dass der ZWB-Status für 30 Kalendertage 
ausgesetzt ist, damit der Wirtschaftsbeteiligte die erforderlichen Abhilfe-
maßnahmen treffen kann. Die Mitteilung ist über die zwischen der Kommission 
und den Zollbehörden der Mitgliedstaaten eingerichteten Informationskanäle auch 
den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

(3) Während der Aussetzung kann der ZWB die mit dem ZWB-Status verbundenen 
Vorteile, einschließlich der für die Inhaber dieses Status vorgesehenen Verein-
fachungen und Erleichterungen, vorübergehend nicht in Anspruch nehmen. 

(4) Hat der Wirtschaftsbeteiligte die von den Zollbehörden verlangten Maßnahmen 
getroffen, die für die Erfüllung der Voraussetzungen und Kriterien für den ZWB-
Status erforderlich sind, so widerruft die zuständige Zollbehörde die Aussetzung 
und teilt dies dem betreffenden Wirtschaftsbeteiligten und den Zollbehörden der 
anderen Mitgliedstaaten mit. 

(5) Hat der Wirtschaftsbeteiligte nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Aussetzung die erforderlichen Maßnahmen getroffen, so widerruft die zuständige 
Zollbehörde den ZWB-Status und teilt dies über die zwischen der Kommission 
und den Zollbehörden der Mitgliedstaaten für diesen Zweck eingerichteten 
Informationskanäle unverzüglich den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
mit. 

(6) Die zuständige Zollbehörde kann den Status für weitere 30 Kalendertage 
aussetzen, wenn der ZWB nicht in der Lage ist, die Abhilfemaßnahmen innerhalb 
von 30 Kalendertagen zu treffen, aber nachweisen kann, dass die Voraus-
setzungen erfüllt werden können, wenn die Aussetzung verlängert wird. 
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Abschnitt  3 

Widerruf des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 

Artikel 14q 

(1) Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten wird widerrufen, wenn der 
Wirtschaftsbeteiligte die in Artikel 14p Absatz 4 vorgesehenen Maßnahmen nicht 
eingehalten oder ernste Unregelmäßigkeiten begangen hat. 

(2) Der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten kann auch auf Antrag des 
Wirtschaftsbeteiligten widerrufen werden. 

(3) Der Widerruf hat sofortige Wirkung, und die für die Inhaber der ZWB-
Bescheinigung vorgesehenen Vereinfachungen und Erleichterungen können ab 
dem Tag des Widerrufs nicht mehr in Anspruch genommen werden. 

(4) Die zuständige Zollbehörde unterrichtet über die zwischen der Kommission und 
den Zollbehörden der Mitgliedstaaten für diesen Zweck eingerichteten 
Informationskanäle unverzüglich die Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten. 

(5) Abgesehen von den Fällen des Absatzes 2 kann der Wirtschaftsbeteiligte in den 
drei Jahren nach dem Tag des Widerrufs keinen neuen Antrag auf Bewilligung 
des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten stellen. 

KAPITEL 3 

Informationsaustausch 

Artikel 14r 

(1) Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte teilt der zuständigen Zollbehörde alle 
Ereignisse mit, die seinen Status beeinflussen könnten, einschließlich Änderungen 
in seinem Buchführungssystem, seinen internen Verwaltungsverfahren oder 
seinen logistischen Verfahren. 

(2) Alle sachdienlichen Informationen, die bei der zuständigen Zollbehörde eingehen 
oder ihr vorliegen, werden den Zollbehörden der anderen Mitgliedstaaten 
zugänglich gemacht, in denen der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte eine 
zollrelevante Tätigkeit ausübt. 

Artikel 14s 

(1) Die elektronisch übermittelten Daten, die die Anträge, die ZWB-Bescheinigungen 
und gegebenenfalls ihre Aussetzung und ihren Widerruf betreffen, sowie sonstige 
sachdienliche Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, auf die die 
Kommission und die Zollbehörden der Mitgliedstaaten zugreifen können. 
Artikel 15 des Zollkodex findet Anwendung. 
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(2) Die Zollbehörde, die den ZWB-Status bewilligt bzw. aussetzt, unterrichtet die 
zuständige Zentralstelle für Risikoanalyse über die Bewilligung bzw. Aussetzung 
des ZWB-Status.� 

 

4. In Teil I Titel VI erhält der Titel des Kapitels 1 folgende Fassung: 

�KAPITEL 1 

Vorab-Anmeldung (Ankunft)� 

 

5. Es wird folgender Artikel 181b eingefügt: 

�Abschnitt  1 

Allgemeine Bestimmung 

Artikel 181b 

Artikel 36a des Zollkodex und dieses Kapitel gelten nicht für 

� die Einfuhr von Elektrizität, 

� die Einfuhr durch Rohrleitungen, 

� Briefe, Postkarten und Drucksachen, 

� die Fälle, in denen nach den Artikeln 230, 232, 233 und 236 eine Zollanmeldung 
nicht erforderlich ist, 

� die Fälle, in denen nach den Artikeln 225, 227, 228, 229 Absatz 1 und 236 eine 
mündliche Zollanmeldung zulässig ist.� 

 

6. Artikel 182 wird aufgehoben. 

 

7. In Teil I Titel VI wird die Überschrift �KAPITEL 2 � Summarische Anmeldung� durch 
folgende Überschrift ersetzt: 

�Abschnitt  2 

Summarische Anmeldung� 
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8. Artikel 183 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 183 

(1) Die in Artikel 36a des Zollkodex genannte summarische Anmeldung, die die in 
Anhang 30a aufgeführten Angaben enthalten muss, ist nach Maßgabe der 
Bemerkungen in diesem Anhang und der im übrigen Gemeinschaftsrecht 
festgelegten zusätzlichen Vorschriften auszufüllen. 

Wird die summarische Anmeldung nach einem Informatikverfahren im Sinne des 
Artikels 4a abgegeben, so muss ihre Struktur auch der in Anhang 30a festgelegten 
Struktur entsprechen. 

(2) Die Zollbehörden können unter den von ihnen festgelegten Voraussetzungen und 
in der von ihnen festgelegten Form unter gebührender Berücksichtigung der in 
den Zollvorschriften festgelegten Grundsätze gestatten, dass Ladelisten als 
beschreibender Teil der nach einem Informatikverfahren abgegebenen 
summarischen Anmeldungen verwendet werden. 

(3) Die beim Ausfüllen der in Absatz 1 genannten Formblätter zu verwendenden 
Codes sind in Anhang 30a aufgeführt. 

(4) Die summarische Anmeldung ist von der Person, die sie abgibt, zu unterzeichnen 
oder nach Artikel 199 Absatz 2 zu bestätigen.� 

 

9. Es werden folgende Artikel 183a bis 183d eingefügt: 

�Artikel 183a 

[(1) Wird die summarische Anmeldung nach Artikel 183 von einem zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten abgegeben, der sicherheitsrelevante Erleichterungen in 
Anspruch nehmen kann, so sind folgende Angaben nicht erforderlich: 

� Art und Anzahl der Packstücke, sofern der Wirtschaftsbeteiligte regelmäßig 
Sendungen von Waren anmeldet, die in dieselbe Unterposition (sechs-
stelliger Code) der Kombinierten Nomenklatur einzureihen sind; 

� Zahlungsweise für die Beförderungskosten.] 

(2) Wählt die Eingangszollstelle nach einer Risikoanalyse gemäß Artikel 183d und 
Artikel 13 Absatz 2 des Zollkodex eine Sendung, deren Anmelder der in Absatz 1 
genannte zugelassene Wirtschaftsbeteiligte ist, für eine genauere Prüfung aus, so 
räumt sie den notwendigen Kontrollen Vorrang ein. 
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Abschnitt  3 

Fristen 

Artikel 183b 

(1) Die summarische Anmeldung nach Artikel 36a des Zollkodex ist abzugeben: 

a) für auf dem Seeweg beförderte Waren: 

[mindestens 24 Stunden vor dem Verbringen der Waren in das Zollgebiet 
der Gemeinschaft, es sei denn, die Beförderungsdauer ist kürzer als 
24 Stunden;] 

[bei der Zollstelle des ersten Anlaufhafens mindestens 24 Stunden vor dem 
Verladen der Waren, die in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht 
werden sollen, im Abgangshafen]; 

b) in allen anderen Fällen bei der Eingangszollstelle mindestens [2 Stunden] 
vor dem Verbringen der Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft. 

(2) Wird die summarische Anmeldung nicht nach einem Informatikverfahren 
abgegeben, so beträgt die Frist nach Absatz 1 Buchstabe b mindestens 
[4 Stunden]. 

Artikel 183c 

(1) Die Zollbehörden können die Fristen des Artikels 183b Absatz 1 verkürzen oder 
verlängern, wenn 

a) in internationalen Übereinkünften zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern andere Fristen für den Austausch der Anmeldungsdaten 
vorgesehen sind als die des Artikels 183b Absatz 1 oder 

b) in einer internationalen Übereinkunft Sicherheitskontrollen im Ausfuhrland 
vorgesehen sind; in diesem Fall kann die Frist auf Null verkürzt werden. 

(2) Abgesehen von den Fällen, in denen Sicherheitskontrollen im Ausfuhrland 
vorgenommen werden, darf die Frist nicht kürzer sein als der Zeitraum, den die 
Zollbehörden bei der Eingangszollstelle tatsächlich benötigen, um die Risiko-
analyse vor dem Verbringen der Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft 
abzuschließen. 

(3) Werden Waren mit einer Versandanmeldung in das Zollgebiet der Gemeinschaft 
verbracht, werden die Versanddaten mit Hilfe eines Systems von Informations-
technologie und Computernetzen zwischen den Zollbehörden ausgetauscht und 
enthalten diese Daten alle Elemente, die nach Artikel 183 für eine summarische 
Anmeldung erforderlich sind, so kann diese Versandanmeldung als summarische 
Anmeldung verwendet werden. 
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Wird eine Anmeldung mit den erforderlichen Daten innerhalb der Fristen dieses 
Artikels in ein solches System eingegeben, so gelten diese Fristen als eingehalten, 
auch wenn die Waren in einem nicht zum Zollgebiet der Gemeinschaft 
gehörenden Gebiet in das Versandverfahren übergeführt worden sind. 

Abschnitt  4 

Risikoanalyse 

Artikel 183d 

(1) Nach Eingang der in der summarischen Anmeldung gemäß Artikel 36a des 
Zollkodex enthaltenen Informationen nehmen die Zollbehörden vor Ankunft der 
Waren im Zollgebiet der Gemeinschaft eine geeignete Risikoanalyse für 
Sicherheitszwecke vor. 

Ist die summarische Anmeldung bei einer anderen Zollstelle als der Eingangs-
zollstelle abgegeben worden und sind die Angaben nach Artikel 36a Absatz 2 
Unterabsatz 2 des Zollkodex übermittelt worden, so tragen die Zollbehörden bei 
der Eingangszollstelle dem Ergebnis der von der anderen Zollstelle 
vorgenommenen Risikoanalyse bei Anwendung dieses Artikels Rechnung. 

(2) Wird festgestellt, dass für gestellte Nichtgemeinschaftswaren keine summarische 
Anmeldung vorliegt, so gibt der Besitzer der Waren unbeschadet der 
Verpflichtung aus Artikel 36a des Zollkodex und der in diesem Kapitel 
vorgesehenen Ausnahmen unverzüglich eine summarische Anmeldung ab. 

Die Zollbehörden erfüllen die in Absatz 1 genannten Förmlichkeiten innerhalb 
eines Zeitraums, der den Fristen des Artikels 183b für die betreffende 
Beförderungsart entspricht. 

(3) Dürfen die Waren in den Fällen des Artikels 183b Absatz 1 Buchstabe a nicht 
verladen werden, so teilen die Zollbehörden dies dem Wirtschaftsbeteiligten mit. 
Diese Mitteilung muss innerhalb einer angemessenen Frist nach Abschluss der 
Risikobewertung für die betreffenden Waren erfolgen. 

(4) Soll ein Schiff mehr als einen Gemeinschaftshafen anlaufen oder soll ein Flug-
zeug mehr als einen Gemeinschaftsflughafen anfliegen, ohne einen Zwischen-
stopp in einem Nichtgemeinschaftshafen bzw. auf einem Nichtgemeinschafts-
flughafen einzulegen, so ist im ersten Gemeinschaftshafen bzw. -flughafen eine 
summarische Anmeldung nach Artikel 36a des Zollkodex für alle beförderten 
Waren abzugeben, die in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht oder dort 
umgeladen werden sollen. Die Zollbehörden im ersten Einlaufhafen nehmen eine 
Risikoanalyse für Sicherheitszwecke vor und treffen geeignete Maßnahmen. Die 
Feststellungen sind zu dokumentieren. In den folgenden Gemeinschaftshäfen bzw. 
-flughäfen ist eine summarische Anmeldung nur für die Waren abzugeben, die in 
dem betreffenden Hafen bzw. Flughafen ausgeladen werden sollen. Dem Ergebnis 
der vom ersten Einlaufhafen vorgenommenen Risikoanalyse wird von den 
anderen Häfen Rechnung getragen. Die Frist des Artikels 183b Absatz 1 kann 
verkürzt werden oder es kann auf sie verzichtet werden.� 
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10. In Artikel 184 Absatz 1 wird �Artikel 183 Absatz 1� durch �Artikel 183 Absatz 4� 
ersetzt. 

 

11. Artikel 186 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 186 

Ist eine Zollanmeldung bei der Eingangszollstelle entweder als summarische 
Anmeldung nach Artikel 36c des Zollkodex oder im Anschluss an eine summarische 
Anmeldung abgegeben worden, so gelten die Waren als unmittelbar nach ihrer 
Gestellung in das angemeldete Verfahren übergeführt. 

Anderenfalls gelten die Waren als in die vorübergehende Verwahrung übergeführt und 
wird die summarische Anmeldung von den Zollbehörden einbehalten, um prüfen zu 
können, ob die Waren, auf die sie sich bezieht, einer zulässigen zollrechtlichen 
Bestimmung zugeführt werden.� 

 

12. In Artikel 187 wird �Artikel 44 Absatz 2� durch �Artikel 36b Absatz 3� ersetzt. 

 

13. Nach Artikel 187 wird folgende Kapitelüberschrift eingefügt: 

�KAPITEL 4 

Prüfung der Waren und Entnahme von Mustern oder Proben durch den Beteiligten� 

 

14. Es wird folgender Artikel 187a eingefügt: 

�Artikel 187a 

(1) Die Zustimmung zur Prüfung der Waren nach Artikel 42 des Zollkodex wird der 
Person, die befugt ist, die Waren einer zulässigen zollrechtlichen Bestimmung 
zuzuführen, auf mündlichen Antrag erteilt, es sei denn, dass die Zollbehörden 
nach den Umständen einen schriftlichen Antrag für erforderlich halten. 

Die Zustimmung zur Entnahme von Mustern oder Proben kann nur auf 
schriftlichen Antrag des Beteiligten erteilt werden. 

(2) Der schriftliche Antrag nach Absatz 1 ist von dem Beteiligten zu unterzeichnen 
und bei den zuständigen Zollbehörden abzugeben. 
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Er muss folgende Angaben enthalten: 

� Name und Anschrift des Antragstellers; 

� Ort, an dem sich die Waren befinden; 

� Nummer der summarischen Anmeldung, sofern diese bereits abgegeben 
worden ist und die Zollstelle diese Angabe nicht selbst einträgt, oder 
Bezugnahme auf das vorangegangene Zollverfahren oder die für die 
Feststellung des Beförderungsmittels, auf dem sich die Ware befindet, 
erforderlichen Angaben; 

� alle sonstigen für die Feststellung der Warenbeschaffenheit erforderlichen 
Angaben. 

Die Zollbehörden erteilen ihre Zustimmung auf dem Antrag des Beteiligten. Bei 
einem Antrag auf Entnahme von Mustern oder Proben geben die Zollbehörden die 
Warenmenge an, die entnommen werden darf. 

(3) Die vorherige Prüfung der Waren und die Entnahme von Mustern oder Proben 
sind nach Anweisung der Zollbehörden vorzunehmen und werden von ihnen 
kontrolliert. 

Auspacken, Wiegen, Wiedereinpacken und sonstige Behandlungen der Waren 
erfolgen auf Gefahr und Kosten des Beteiligten. Etwaige Analysekosten gehen 
ebenfalls zu seinen Lasten. 

(4) Für die entnommenen Muster oder Proben sind die Förmlichkeiten zu erfüllen, die 
erforderlich sind, um sie einer zulässigen zollrechtlichen Bestimmung zuzuführen. 
Führt die Untersuchung der Muster oder Proben zu deren Zerstörung oder 
Vernichtung oder zu deren unwiederbringlichem Verlust, so gilt eine Zollschuld 
als nicht entstanden. Artikel 182 Absatz 5 des Zollkodex findet auf Abfälle und 
Überreste Anwendung.� 

 

15. Artikel 201 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 201 

(1) Die Zollanmeldung ist abzugeben: 

a) bei der Zollstelle, die für den Ort zuständig ist, an dem die Waren nach 
Artikel 40 des Zollkodex gestellt worden oder zu gestellen sind; 

b) sofern nichts anderes bestimmt ist, bei der Zollstelle, die für den Ort 
zuständig ist, an dem der Ausführer ansässig ist oder an dem die Waren zur 
Ausfuhr verpackt oder verladen werden. 

Die Zollanmeldung kann abgegeben werden, sobald die Waren gestellt worden 
sind bzw. im Falle einer nach Unterabsatz 1 Buchstabe b abgegebenen Zoll-
anmeldung den Zollbehörden für eine Kontrolle zur Verfügung stehen. 
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(2) Die Zollbehörden können gestatten, dass die Zollanmeldung abgegeben wird, 
bevor der Anmelder die Waren bei der Zollstelle, bei der die Zollanmeldung 
abgegeben worden ist, oder auf Anweisung der Zollbehörden bei einer anderen 
Zollstelle oder an einem anderen Ort gestellen bzw. für eine Kontrolle zur 
Verfügung stellen kann. In diesem Fall können die Zollbehörden eine den 
Umständen angemessene Frist für die Gestellung bzw. Bereitstellung der Waren 
setzen. Werden die Waren nicht innerhalb dieser Frist gestellt bzw. zur Verfügung 
gestellt, so gilt die Zollanmeldung als nicht abgegeben. 

Die Zollanmeldung kann erst angenommen werden, nachdem die betreffenden 
Waren gestellt bzw. den Zollbehörden für eine Kontrolle zur Verfügung gestellt 
worden sind.� 

 

16. In Artikel 212 wird dem Absatz 1 folgender Unterabsatz 2 angefügt: 

�Wird eine Zollanmeldung nach Artikel 36c Absatz 1 des Zollkodex als 
summarische Anmeldung verwendet, so muss diese Anmeldung zusätzlich zu den 
nach Anhang 37 für das betreffende Verfahren erforderlichen Angaben die in 
Anhang 30a aufgeführten Angaben für die summarische Anmeldung enthalten.� 

 

17. Dem Artikel 216 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

�(3) Ist für die Waren, die aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden 
sollen, nach Artikel 182b des Zollkodex eine Zollanmeldung erforderlich, so muss 
diese Anmeldung zusätzlich zu den nach Anhang 37 für das betreffende Verfahren 
erforderlichen Angaben die in Anhang 30a aufgeführten Angaben für die 
summarische Anmeldung enthalten.� 

 

18. Artikel 254 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 254 

Zollanmeldungen zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, bei denen einige 
der in Anhang 37 genannten Angaben fehlen, können auf Antrag des Anmelders von 
den Zollbehörden angenommen werden, wenn sie mindestens die in Anhang 30a 
aufgeführten Angaben enthalten.� 

 

19. Artikel 260 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

�(2) Die vereinfachte Zollanmeldung kann die Form haben: 

� einer auf der Grundlage des Einheitspapiers erstellten unvollständigen Zoll-
anmeldung oder 
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� eines anderen Verwaltungs- oder Handelspapiers mit einem Antrag auf 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr. 

Sie muss die in Anhang 30a aufgeführten Angaben enthalten.� 

 

20. Dem Artikel 261 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

�(4) Ist dem Beteiligten von den Zollbehörden eines Mitgliedstaats der Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten bewilligt worden, der in den Zollvorschriften 
vorgesehene Vereinfachungen in Anspruch nehmen kann, so prüfen die Zoll-
behörden aller Mitgliedstaaten nur die in Absatz 2 zweiter Gedankenstrich 
genannten Kriterien. Alle übrigen in den Absätzen 1 und 2 genannten Kriterien 
gelten als erfüllt.� 

 

21. Artikel 262 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

�(1) In der Bewilligung nach Artikel 260 werden 

� die Zollstellen bezeichnet, die für die Annahme der vereinfachten Zoll-
anmeldungen zuständig sind; 

� die Waren aufgeführt, für die sie gilt; 

� nähere Angaben zu der Sicherheit gemacht, die vom Beteiligten für 
gegebenenfalls entstehende Zollschulden zu leisten ist. 

Ferner werden in der Bewilligung Form und Inhalt der ergänzenden Zoll-
anmeldungen sowie die Fristen bestimmt, innerhalb deren die Zollanmeldungen 
bei der bezeichneten Zollbehörde abzugeben sind.� 

 

22. Dem Artikel 264 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

�(3) Ist dem Beteiligten von den Zollbehörden eines Mitgliedstaats der Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten bewilligt worden, der in den Zollvorschriften 
vorgesehene Vereinfachungen in Anspruch nehmen kann, so prüfen die Zoll-
behörden aller Mitgliedstaaten nur die in Absatz 2 zweiter Gedankenstrich 
genannten Kriterien. Alle übrigen in diesem Artikel genannten Kriterien gelten als 
erfüllt.� 

 

23. Artikel 266 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

�(3) Die in Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannte Anschreibung in der Buch-
führung kann durch eine andere von den Zollbehörden festgelegte Förmlichkeit 
ersetzt werden, die eine ähnliche Gewähr bietet. Sie muss das Anschreibedatum 
und die in Anhang 30a aufgeführten Angaben enthalten.� 
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24. Artikel 268 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

�(1) Zollanmeldungen zum Zolllagerverfahren, bei denen einige der in Anhang 37 
genannten Angaben fehlen, können auf Antrag des Anmelders von der Eingangs-
zollstelle angenommen werden, wenn sie die in Anhang 30a aufgeführten 
Angaben enthalten.� 

 

25. Dem Artikel 270 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

�(5) Ist dem Beteiligten von den Zollbehörden eines Mitgliedstaats der Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten bewilligt worden, der in den Zollvorschriften 
vorgesehene Vereinfachungen in Anspruch nehmen kann, so prüfen die Zoll-
behörden aller Mitgliedstaaten nur die in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich 
genannten Kriterien. Alle übrigen in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Kriterien 
gelten als erfüllt.� 

 

26. Artikel 271 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 271 

Die Bewilligung nach Artikel 269 Absatz 1 regelt die Einzelheiten der Abwicklung des 
Verfahrens und bestimmt die Zollstelle oder die Zollstellen der Überführung in das 
Verfahren. 

Eine ergänzende Zollanmeldung ist nicht abzugeben.� 

 

27. Artikel 275 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

�(1) Zollanmeldungen zur Überführung in ein anderes Zollverfahren mit wirtschaft-
licher Bedeutung als die passive Veredelung und das Zolllagerverfahren, bei 
denen einige der in Anhang 37 genannten Angaben oder einige der in Artikel 220 
genannten Unterlagen fehlen, können auf Antrag des Anmelders von der 
Zollstelle der Überführung in das Verfahren angenommen werden, wenn sie 
mindestens die in Anhang 30a aufgeführten Angaben enthalten.� 

 

28. Artikel 279 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 279 

Die bei der Ausfuhrzollstelle nach Artikel 792 zu erfüllenden Förmlichkeiten können 
nach diesem Kapitel vereinfacht werden. 
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Die Artikel 793 und 796 und gegebenenfalls die Artikel 796a bis 796 f finden auf dieses 
Kapitel Anwendung.� 

 

29. Artikel 280 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 280 

(1) Ausfuhranmeldungen, bei denen einige der in Anhang 37 genannten Angaben 
fehlen, können auf Antrag des Anmelders von der Zollstelle angenommen 
werden, wenn sie mindestens die in Anhang 30a aufgeführten Angaben enthalten. 

(2) Die Artikel 255 bis 259 gelten sinngemäß für die Ausfuhranmeldung.� 

 

30. Artikel 282 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

�(2) Unbeschadet des Artikels 288 hat die vereinfachte Zollanmeldung die Form eines 
unvollständig ausgefüllten Einheitspapiers, das mindestens die in Anhang 30a 
aufgeführten Angaben enthält.� 

 

31. Artikel 285 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 285 

(1) Damit sich die Zollbehörden von der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge über-
zeugen können, hat der zugelassene Ausführer vor Abgang der Waren von den in 
Artikel 283 genannten Orten innerhalb der nach den Artikeln 792a und 792b 
bestimmten Fristen 

a) den zuständigen Zollbehörden in der Form und nach den Modalitäten, die 
von diesen festgelegt worden sind, den Abgang der Waren mitzuteilen, um 
deren Überlassung zu erlangen; 

b) die Waren in seiner Buchführung anzuschreiben. Diese Anschreibung in der 
Buchführung kann durch eine andere von den Zollbehörden festgelegte 
Förmlichkeit ersetzt werden, die eine ähnliche Gewähr bietet. Sie muss das 
Anschreibedatum und die in Anhang 30a aufgeführten Angaben enthalten. 
Artikel 280 Absätze 2 und 3 gilt sinngemäß; 

c) den Zollbehörden die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, deren Vorlage 
gegebenenfalls für die Anwendung der für die Ausfuhr der Waren 
maßgebenden Vorschriften erforderlich ist. 

(2) Unter besonderen Umständen, die durch die Art der Waren und die Häufigkeit der 
Ausfuhren gekennzeichnet sind, können die Zollbehörden den zugelassenen 
Ausführer nach Artikel 792c davon befreien, der zuständigen Zollstelle jeden 
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einzelnen Abgang der Waren mitzuteilen. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, 
dass er der Zollstelle elektronisch alle Angaben übermittelt, die sie für erforder-
lich hält, um gegebenenfalls eine wirksame Vorab-Risikoanalyse vorzunehmen 
und von ihrem Beschaurecht Gebrauch zu machen, und dass die Voraussetzungen 
für den Austausch dieser Daten mit den anderen Zollstellen erfüllt werden 
können. 

In diesem Fall gilt die Anschreibung der Waren in der Buchführung des 
zugelassenen Ausführers als Überlassung.� 

 

32. Artikel 286 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

�(3) Vor Abgang der Waren hat der zugelassene Ausführer 

� die in Artikel 285 genannten Förmlichkeiten zu erfüllen; 

� auf dem Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers die in Anhang 30a aufgeführten 
Angaben einzutragen. 

(4) Das nach Absatz 2 ausgefüllte Exemplar Nr. 3 enthält in Feld 44 die in 
Anhang 30a aufgeführten Angaben.� 

 

33. Artikel 288 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

�(2) Die in Absatz 1 genannten Papiere und Datenträger müssen mindestens die in 
Anhang 30a aufgeführten Angaben und einen Antrag auf Ausfuhr enthalten. 

Wenn die Umstände es rechtfertigen, können die Zollbehörden nach 
[Artikel 792c] gestatten, dass dieser Antrag durch einen Globalantrag ersetzt wird, 
der für alle in einem bestimmten Zeitraum durchgeführten Ausfuhren gilt, sofern 
der Wirtschaftsbeteiligte den Zollbehörden elektronisch alle Angaben übermittelt, 
die sie für erforderlich halten, um gegebenenfalls eine wirksame Vorab-Risiko-
analyse vorzunehmen und von ihrem Beschaurecht Gebrauch zu machen, und 
sofern die Voraussetzungen für den Austausch dieser Daten mit den anderen Zoll-
stellen erfüllt werden können. Auf dem Papier oder dem sonstigen Datenträger ist 
auf die aufgrund dieses Globalantrags erteilte Bewilligung Bezug zu nehmen.� 

 

34. Dem Artikel 289 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

�Jedoch müssen den Zollbehörden die in Anhang 30a aufgeführten Angaben zur 
Verfügung stehen, damit eine wirksame Risikoanalyse vorgenommen werden kann.� 
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35. In den Artikel 313b wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

�(3a) Ist dem Beteiligten von den Zollbehörden eines Mitgliedstaats der Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten bewilligt worden, der in den Zollvorschriften 
vorgesehene Vereinfachungen in Anspruch nehmen kann, so prüfen die Zoll-
behörden aller oder der betroffenen Mitgliedstaaten nur die in Absatz 3 
Buchstaben c und d genannten Kriterien. Alle übrigen in diesem Artikel 
genannten Kriterien gelten als erfüllt.� 

 

36. Artikel 367 erhält folgende Fassung: 

�Artikel 367 

Dieser Unterabschnitt gilt nicht für die in Artikel 372 Absatz 1 Buchstabe g 
aufgeführten vereinfachten Verfahren für bestimmte Beförderungsarten.� 

 

37. Artikel 368 wird aufgehoben. 

 

38. Dem Artikel 373 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

�(3) Ist dem Beteiligten der Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten bewilligt 
worden, der in den Zollvorschriften vorgesehene Vereinfachungen in Anspruch 
nehmen kann, so gelten die in Absatz 1 Buchstabe c und in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Kriterien als erfüllt.� 

 

39. In den Teil II Titel IV Kapitel 1 wird nach der Überschrift �Endgültige Ausfuhr� 
folgende Überschrift eingefügt: 

�Abschnitt  1 

Allgemeine Bestimmungen� 

 

40. Nach Artikel 791 wird folgende Überschrift eingefügt: 

�Abschnitt  1 

Vorab-Anmeldung (Abgang)� 
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41. Es werden folgende Artikel 791a, 791b, 791c, 791d und 791e eingefügt: 

„Artikel 791a 

Artikel 182a des Zollkodex und dieser Abschnitt gelten nicht für 

� die Ausfuhr von Elektrizität, 

� die Ausfuhr durch Rohrleitungen, 

� Briefe, Postkarten und Drucksachen, 

� bestimmte Fälle, in denen eine Zollanmeldung nicht erforderlich ist (Artikel 231, 
233, 235 und 236), 

� die Fälle, in denen eine mündliche Zollanmeldung zulässig ist (Artikel 226, 227, 
228, 229 Absatz 2, 235 und 236). 

Artikel 791b 

Die Ausfuhrzollstelle, die die Ausfuhranmeldung annimmt, hat die Anwendung des 
Artikels 182b Absatz 2 des Zollkodex und gegebenenfalls des Abschnitts 6 dieses 
Kapitels zu gewährleisten. 

Nach Abgabe der Ausfuhranmeldung nehmen die Zollbehörden vor Überlassung der 
Waren zur Ausfuhr eine geeignete Risikoanalyse für Sicherheitszwecke vor. 

Können die Waren nicht überlassen werden, so teilen die Zollbehörden dies dem 
Wirtschaftsbeteiligten mit. Diese Mitteilung muss innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Abschluss der Risikobewertung für die betreffenden Waren erfolgen. 

Artikel 791c 

(1) Ist für die Ausfuhr eine Zollanmeldung erforderlich, so ist die Zollanmeldung für 
die Waren mindestens [2 Stunden] vor dem Verbringen der Waren aus dem Zoll-
gebiet der Gemeinschaft bei der Ausfuhrzollstelle abzugeben. 

(2) Wird die Ausfuhranmeldung nicht nach einem Informatikverfahren abgegeben, so 
beträgt die Frist nach Absatz 1 mindestens [4 Stunden]. 

Artikel 791d 

(1) Die Zollbehörden können die Fristen des Artikels 791c verkürzen oder 
verlängern, wenn in internationalen bilateralen Übereinkünften zwischen der 
Gemeinschaft und Drittländern andere Fristen für den Austausch der 
Anmeldungsdaten vorgesehen sind als die des Artikels 791c. 

(2) Die Frist darf nicht kürzer sein als der Zeitraum, den die Zollbehörden bei der 
Ausfuhr- und der Ausgangszollstelle tatsächlich benötigen, um die Risikoanalyse 
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vor dem Verbringen der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft 
abzuschließen. 

(3) Ist die Ausfuhranmeldung bei einer anderen Zollstelle als der Ausgangszollstelle 
abgegeben worden und sind die Angaben nach Artikel 182b Absatz 2 des 
Zollkodex übermittelt worden, so können die Zollbehörden bei der Ausgangs-
zollstelle das Ergebnis der von der anderen Zollstelle vorgenommenen 
Risikoanalyse bei Anwendung dieses Artikels anerkennen. 

Artikel 791e 

[(1) Wird die Ausfuhranmeldung nach Artikel 792 von einem zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten abgegeben, der sicherheitsrelevante Erleichterungen in 
Anspruch nehmen kann, so sind folgende Angaben nicht erforderlich: 

� Zahlungsweise für die Beförderungskosten.] 

(2) Wählt die Ausfuhrzollstelle nach einer Risikoanalyse gemäß Artikel 791b und 
Artikel 13 Absatz 2 des Zollkodex eine Sendung, deren Anmelder der in Absatz 1 
genannte zugelassene Wirtschaftsbeteiligte ist, für eine genauere Prüfung aus, so 
räumt sie den notwendigen Kontrollen Vorrang ein.� 

 

42. Nach Artikel 791e wird folgende Überschrift eingefügt: 

�Abschnitt  3 

Förmlichkeiten bei der Ausfuhrzollstelle� 

 

43. Artikel 792 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 792 

(1) Wird die Ausfuhranmeldung in elektronischer Form abgegeben und bei der 
Ausfuhrzollstelle mit Hilfe eines Computersystems bearbeitet, so findet 
Abschnitt 5 dieses Kapitels Anwendung. 

Kann jedoch Abschnitt 5 dieses Kapitels nicht angewandt werden, so kann 
Exemplar Nr. 3 der Anmeldung durch ein Ausfuhrbegleitpapier nach dem Muster 
und den Bemerkungen in Anhang 30a ersetzt werden. 

Bei entsprechender Bewilligung kann das Ausfuhrbegleitpapier ein Ausdruck aus 
dem Computersystem des Anmelders sein. 

(2) Erfolgt die Ausfuhranmeldung auf der Grundlage des Einheitspapiers, so sind 
unbeschadet des Artikels 207 die Exemplare Nrn. 1, 2 und 3 zu verwenden. Die 
Zollstelle, bei der die Ausfuhranmeldung abgegeben worden ist (Ausfuhrzoll-
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stelle), versieht Feld A mit ihrem Stempelabdruck und füllt gegebenenfalls Feld D 
aus. Bei der Überlassung der Waren behält sie Exemplar Nr. 1, sendet Exemplar 
Nr. 2 an das statistische Amt des Mitgliedstaats, in dem die Ausfuhrzollstelle 
liegt, und übergibt Exemplar Nr. 3, sofern Abschnitt 6 dieses Kapitels nicht 
angewandt werden kann, dem Beteiligten.� 

 

44. Nach Artikel 792 wird folgende Überschrift eingefügt: 

�Abschnitt  4 

Förmlichkeiten bei der Ausgangszollstelle� 

 

45. Artikel 793 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 793 

(1) Ist in den Zollvorschriften vorgesehen, dass Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers 
durch ein anderes Papier ersetzt wird, so gilt dieser Titel unbeschadet des 
Abschnitts 6 dieses Kapitels sinngemäß für dieses andere Papier. 

(2) Die zur Ausfuhr überlassenen Waren sind der Ausgangszollstelle zu gestellen; 
dabei ist Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers vorzulegen. 

(3) Ausgangszollstelle ist: 

a) für im Eisenbahnverkehr, mit der Post, im Luftverkehr oder im Seeverkehr 
beförderte Waren die Zollstelle, die für den Ort zuständig ist, an dem die 
Waren von der Eisenbahngesellschaft, dem Postdienst, dem Kurierdienst, 
der Luftverkehrsgesellschaft oder der Schifffahrtsgesellschaft im Rahmen 
eines durchgehenden Beförderungsvertrags zur Beförderung aus dem Zoll-
gebiet der Gemeinschaft übernommen werden; 

b) für in Rohrleitungen beförderte Waren und für elektrische Energie die von 
dem Mitgliedstaat, in dem der Ausführer ansässig ist, bezeichnete Zollstelle; 

c) für in sonstiger Weise oder unter anderen als den unter den Buchstaben a 
und b genannten Umständen beförderte Waren die letzte Zollstelle vor dem 
Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft. 

(4) Die Ausgangszollstelle nimmt vor Abgang der Waren im Zollgebiet der 
Gemeinschaft eine geeignete Risikoanalyse für Sicherheitszwecke vor und 
gewährleistet mit Hilfe von Risikoanalyse und Stichproben, dass die gestellten 
Waren den angemeldeten Waren entsprechen. Die Ausgangszollstelle überwacht 
den körperlichen Ausgang der Waren. 

(5) Hat der Anmelder in Feld 44 �RET-EXP� vermerkt oder auf andere Weise 
bekundet, dass er die Rückgabe des Exemplars Nr. 3 wünscht, so bescheinigt die 
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Ausgangszollstelle den körperlichen Ausgang der Waren durch einen Vermerk auf 
der Rückseite des Exemplars Nr. 3 und übergibt dieses der Person, die es 
vorgelegt hat, oder, sofern dies nicht möglich ist, einer in Feld 50 angegebenen 
Mittelsperson, die im Bezirk der Ausgangszollstelle ansässig ist, damit diese es an 
den Anmelder weiterleitet. Der Vermerk erfolgt durch einen Stempelabdruck, der 
die Bezeichnung der Zollstelle und das Datum enthält. 

Im Falle einer Ausfuhr in Teilsendungen wird der Vermerk nur für die Waren 
erteilt, die das Zollgebiet tatsächlich verlassen. Im Falle einer Ausfuhr in Teil-
sendungen über mehrere Ausgangszollstellen beglaubigt die Ausgangszollstelle, 
bei der das Original des Exemplars Nr. 3 vorgelegt worden ist, auf hinreichend 
begründeten Antrag für jede Teilsendung eine Kopie des Exemplars Nr. 3, die bei 
einer anderen Ausgangszollstelle vorzulegen ist. Das Original des Exemplars 
Nr. 3 erhält einen entsprechenden Vermerk. 

Erfolgt der gesamte Ausfuhrvorgang im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, so 
kann dieser festlegen, dass Exemplar Nr. 3 nicht mit einem Vermerk versehen 
wird; in diesem Fall wird Exemplar Nr. 3 einbehalten. 

(6) Werden Waren nach Abschnitt 6 dieses Kapitels zu einer Ausgangszollstelle 
versandt, die ebenfalls diese Bestimmungen anwendet, so bringt die Ausfuhr-
zollstelle den Vermerk für den Anmelder an, nachdem die Ausgangszollstelle den 
Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestätigt hat. 

(7) Stellt die Ausgangszollstelle eine Mindermenge fest, so vermerkt sie dies auf dem 
vorgelegten Exemplar der Ausfuhranmeldung und unterrichtet die Ausfuhrzoll-
stelle. 

Stellt die Ausgangszollstelle eine Mehrmenge fest, so untersagt sie den Ausgang 
der Mehrmenge, bis die Ausfuhrförmlichkeiten für sie erfüllt worden sind. 

Stellt die Ausgangszollstelle eine andere Warenbeschaffenheit fest, so untersagt 
sie den Ausgang der Waren, bis die Ausfuhrförmlichkeiten für sie erfüllt worden 
sind, und unterrichtet die Ausfuhrzollstelle. 

(8) In den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe a versieht die Ausgangszollstelle 
Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmeldung mit dem Vermerk nach Absatz 4, 
nachdem sie den Vermerk �Export� und ihren Stempelabdruck auf dem 
Beförderungspapier angebracht hat. Sind die Beteiligten im Falle eines Linien-
verkehrs mit Flugzeug oder Schiff oder einer unmittelbaren Beförderung in ein 
Drittland in der Lage, die Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge auf andere Weise zu 
gewährleisten, so ist der Vermerk �Export� nicht erforderlich. 

(9) Werden Waren in einem Versandverfahren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft 
oder zu einer Ausgangszollstelle versandt, so versieht die Abgangsstelle das 
Exemplar Nr. 3 mit dem Vermerk nach Absatz 4 und übergibt es dem Anmelder, 
nachdem sie auf allen Exemplaren des Versandpapiers oder gegebenenfalls des 
Ersatzpapiers den Vermerk �Export� angebracht hat. Die Ausgangszollstelle über-
wacht den körperlichen Ausgang der Waren. 

Bei zur Ausfuhr überlassenen Waren, die nicht in ein Versandverfahren über-
geführt, sondern nach Artikel 445 bzw. Artikel 448 mit einem einzigen Manifest 
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als Versandanmeldung mit der Kurzbezeichnung nach Artikel 445 Absatz 3 
Buchstabe e bzw. Artikel 448 Absatz 3 Buchstabe e zu einer Ausgangszollstelle 
versandt werden, wird Exemplar Nr. 3 ebenfalls nach Unterabsatz 1 mit dem 
Vermerk versehen und dem Anmelder übergeben. 

Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn nach Artikel 419 Absätze 4 und 7 bzw. Artikel 434 
Absätze 6 und 9 auf die Vorlage bei der Abgangsstelle verzichtet wird. 

(10) Werden Waren im Verfahren der Steueraussetzung mit dem in der Verordnung 
(EWG) Nr. 2719/92 vorgesehenen Begleitdokument aus dem Zollgebiet der 
Gemeinschaft versandt, so versieht die Ausfuhrzollstelle das Exemplar Nr. 3 des 
Einheitspapiers mit dem Vermerk nach Absatz 4 und übergibt es dem Anmelder, 
nachdem sie auf allen Exemplaren des begleitenden Verwaltungsdokuments den 
Vermerk �Export� in Rot und den Stempelabdruck nach Absatz 4 angebracht hat. 

Auf dem Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers wird auf das Begleitdokument 
Bezug genommen und umgekehrt. 

Die Ausgangszollstelle überwacht den körperlichen Ausgang der Waren und 
schickt die Ausfertigung des begleitenden Verwaltungsdokuments nach Artikel 19 
Absatz 4 der Richtlinie 92/12/EWG zurück. 

Findet Absatz 6 Anwendung, so wird der Vermerk auf dem begleitenden 
Verwaltungsdokument angebracht. 

(11) Die Ausfuhrzollstelle kann vom Ausführer den Nachweis verlangen, dass die 
Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben.� 

 

46. Nach Artikel 793 wird folgende Überschrift eingefügt: 

�Abschnitt  5 

Sonstige Bestimmungen� 

 

47. Artikel 795 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 795 

Haben Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen, ohne zur Ausfuhr angemeldet 
worden zu sein, so ist die Ausfuhranmeldung vom Ausführer nachträglich bei der 
Zollstelle abzugeben, die für den Ort zuständig ist, an dem er ansässig ist. Artikel 790 
findet Anwendung. 

Diese Anmeldung wird nur angenommen, wenn der Ausführer die Nummer der 
summarischen Ausfuhranmeldung angibt oder den von der zuständigen Zollstelle 
verlangten Nachweis für Art und Menge der Waren und die Umstände erbringt, unter 
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denen die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen haben. Die Zollstelle 
versieht Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers mit einem entsprechenden Vermerk. 

Die nachträgliche Annahme der Anmeldung lässt die Anwendung der geltenden 
Sanktionsbestimmungen und mögliche Folgen im Bereich der Gemeinsamen Agrar-
politik unberührt.� 

 

48. In Artikel 796 Absatz 2 wird �Artikel 793 Absätze 5 oder 6� durch �Artikel 793 
Absatz 7 oder 8� und �Artikel 793 Absatz 2 Buchstabe a� durch �Artikel 793 Absatz 3 
Buchstabe a� ersetzt. 

 

49. In den Teil II Titel IV Kapitel 1 wird folgender Abschnitt 6 eingefügt: 

�Abschnitt  6 

Besondere Bestimmungen für den Ausfuhrdatenaustausch zwischen den 
Zollbehörden mit Hilfe von Informationstechnologie und Computernetzen 

Artikel 796a 

Die Artikel 4d und 4e finden auf das Ausfuhrverfahren und die passive Veredelung 
Anwendung. 

Artikel 796b 

(1) Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmeldung wird durch ein Ausfuhrbegleitpapier nach 
dem Muster und den Bemerkungen in Anhang 30a ersetzt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 behält die Ausfuhrzollstelle die Anmeldung ein und 
überlässt dem Anmelder die Waren dadurch, dass sie ihm das Ausfuhrbegleit-
papier ausstellt. 

(3) Bei entsprechender Bewilligung kann das Ausfuhrbegleitpapier ein Ausdruck aus 
dem Computersystem des Anmelders sein. 

Artikel 796c 

Bei der Überlassung der Waren übermittelt die Ausfuhrzollstelle den angegebenen 
Ausgangszollstellen mit der Nachricht �Vorab-Ausfuhranzeige� Angaben zum 
Ausfuhrvorgang. Diese Nachricht beruht auf Daten aus der Ausfuhranmeldung, die 
gegebenenfalls geändert oder ergänzt werden. 
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Artikel 796d 

Die zur Ausfuhr überlassenen Waren sind der Ausgangszollstelle zu gestellen; dabei ist 
das Ausfuhrbegleitpapier vorzulegen. Die Zollbehörden können verlangen, dass ihnen 
die Ankunft der Waren elektronisch angezeigt wird; in diesem Fall muss das Ausfuhr-
begleitpapier nicht vorgelegt werden. In der Anzeige ist auf die elektronische 
Anmeldung Bezug zu nehmen. 

Ist bekannt, dass sowohl die Ausfuhrzollstelle als auch die Ausgangszollstelle an das 
Ausfuhrkontrollsystems angeschlossen sind, besteht nicht das Risiko der Umlenkung 
und sind geeignete Regelungen für die Überlassung und die Anzeige der Ankunft der 
Waren vorhanden, so können die Zollbehörden vereinbaren, auf das Ausfuhrbegleit-
papier zu verzichten. In diesem Fall ist in der Ankunftsanzeige auf die elektronische 
Anmeldung Bezug zu nehmen. 

Artikel 796e 

(1) Die Ausgangszollstelle überwacht den körperlichen Ausgang der Waren aus dem 
Zollgebiet der Gemeinschaft. 

Als Grundlage für eine gegebenenfalls durchgeführte Beschau der Waren dient 
die Nachricht �Vorab-Ausfuhranzeige� der Abgangszollstelle. 

(2) Die Ausgangszollstelle übermittelt der Ausfuhrzollstelle spätestens an dem auf 
den Tag des Verbringens der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft 
folgenden Arbeitstag die Nachricht �Ausgangsbestätigung/Kontrollergebnis�, es 
sei denn, es liegen rechtfertigende Umstände vor. 

Die Ausfuhrzollstelle ist dafür zuständig, dem Anmelder den Ausgangsvermerk 
nach Artikel 793 Absatz 3 Unterabsatz 2 zu erteilen. 

Artikel 796f 

Wird der Ausfuhrzollstelle nach Artikel 796 vom Ausführer mitgeteilt, dass die zur 
Ausfuhr überlassenen Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft nicht verlassen haben, so 
benachrichtigt die Ausfuhrzollstelle die angegebene Ausgangszollstelle unverzüglich 
mit der �Annullierungsmeldung� von der Annullierung. Die Ausgangszollstelle 
bestätigt den Eingang der �Annullierungsmeldung�.� 

 

50. Artikel 797 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

�Das Carnet ATA oder eine summarische Ausfuhranmeldung nach Artikel [�] 
für die Waren, die mit Carnet ATA befördert werden sollen, ist innerhalb der 
Fristen des Artikels 792b bei der Ausfuhrzollstelle abzugeben. 

Die Artikel 182b Absatz 4 und 182c des Zollkodex finden gegebenenfalls 
Anwendung.� 
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b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

�Ist die Ausfuhrzollstelle nicht die Ausgangszollstelle, so erledigt sie die Förm-
lichkeiten nach Absatz 2, lässt jedoch Feld 7 des Ausfuhrstammblatts offen, das 
von der Ausgangszollstelle ausgefüllt werden muss. 

Die Ausfuhrzollstelle übermittelt der Ausgangszollstelle unverzüglich 
elektronisch entweder die Angaben aus der summarischen Anmeldung nach 
Artikel 182c des Zollkodex oder die Angaben aus dem Carnet ATA. Die Angaben 
aus dem Carnet ATA müssen mindestens die Nummer des Carnets, den Namen 
des Inhabers, die für die Feststellung der Nämlichkeit erforderlichen Angaben, die 
Einzelheiten der gegebenenfalls angebrachten Nämlichkeitszeichen und das Kenn-
zeichen des aktiven Beförderungsmittels umfassen, auf das die Waren zum Über-
schreiten der Grenze verladen werden sollen.� 

 

51. In den Artikel 806 wird folgender Buchstabe h eingefügt: 

�h) die zusätzlichen Angaben, die nach Anhang 30a für eine summarische 
Anmeldung erforderlich sind, sofern nach Artikel 182c des Zollkodex eine 
summarische Anmeldung abzugeben ist.� 

 

52. Die Artikel 811 und 814 werden aufgehoben. 

 

53. In den Teil II Titel V Kapitel 2 wird nach der Überschrift �Wiederausfuhr, Vernichtung 
oder Zerstörung und Aufgabe zugunsten der Staatskasse� folgende Überschrift 
eingefügt: 

�Abschnitt  1 

Wiederausfuhr� 

 

54. Artikel 841 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 841 

(1) Ist für die Wiederausfuhr eine Zollanmeldung erforderlich, so gelten unbeschadet 
der besonderen Bestimmungen, die gegebenenfalls bei der Beendigung des 
vorausgehenden Zollverfahrens mit wirtschaftlicher Bedeutung zu beachten sind, 
die Artikel 788 bis 796f sinngemäß. 

(2) Wird für die Wiederausfuhr von Waren im Verfahren der vorübergehenden 
Verwendung ein Carnet ATA ausgestellt, so kann die Zollanmeldung bei einer 
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anderen als der in Artikel 161 Absatz 5 Satz 1 des Zollkodex genannten Zollstelle 
abgegeben werden.� 

 

55. Es wird folgender Artikel 841a eingefügt: 

„Artikel 841a 

Ist für die Wiederausfuhr eine Zollanmeldung nicht erforderlich, so ist eine 
summarische Anmeldung nach den Artikeln 182a und 182c des Zollkodex und Titel VI 
dieses Teils abzugeben. 

Diese Bestimmungen gelten jedoch nicht für die Wiederausfuhr von in das Zollgebiet 
der Gemeinschaft verbrachten Nichtgemeinschaftswaren, 

� die nicht von dem Beförderungsmittel abgeladen werden oder 

� die an dem Ort, an dem sie abgeladen worden sind, umgeladen werden. In diesem 
Fall wird die summarische Anmeldung nach Artikel 36a des Zollkodex als auch 
den Anforderungen des Artikels 182c des Zollkodex entsprechend angesehen. 
Eine kurzzeitige Lagerung im Zusammenhang mit einer solchen Umladung gilt 
als Teil der Umladung. Die Kontrollmaßnahmen tragen den besonderen 
Gegebenheiten Rechnung.� 

 

56. Nach Artikel 841a wird folgende Überschrift eingefügt: 

�Abschnitt  2 

Vernichtung oder Zerstörung und Aufgabe zugunsten der Staatskasse� 

 

57. In den Teil II Titel VI wird nach der Überschrift �Waren, die das Zollgebiet der 
Gemeinschaft verlassen� folgendes Kapitel 1 eingefügt: 

�KAPITEL 1 

Summarische Vorab-Anmeldung (Abgang) 

Artikel 842a 

Ist für die Ausfuhr oder Wiederausfuhr eine Zollanmeldung nicht erforderlich, so ist 
eine summarische Anmeldung nach Artikel 182a des Zollkodex abzugeben. 
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Diese Bestimmungen gelten jedoch nicht für 

� die Ausfuhr von Elektrizität, 

� die Ausfuhr durch Rohrleitungen, 

� Briefe, Postkarten und Drucksachen, 

� bestimmte Fälle, in denen eine Zollanmeldung nicht erforderlich ist (Artikel 231, 
233, 235 und 236), 

� die Fälle, in denen eine mündliche Zollanmeldung zulässig ist (Artikel 226, 227, 
228, 229 Absatz 2, 235 und 236).� 

Artikel 842b 

(1) Summarische Anmeldungen, die nach einem Informatikverfahren im Sinne des 
Artikels 4a abgegeben werden, müssen den Bemerkungen in Anhang 30a 
entsprechen und die dort festgelegte Struktur einhalten. Summarische 
Anmeldungen, die nicht nach einem Informatikverfahren abgegeben werden, sind 
nach Maßgabe der Bemerkungen in Anhang 30a und der im übrigen Gemein-
schaftsrecht festgelegten zusätzlichen Vorschriften auszufüllen. 

(2) Die Zollbehörden können unter den von ihnen festgelegten Voraussetzungen und 
in der von ihnen festgelegten Form unter gebührender Berücksichtigung der in 
den Zollvorschriften festgelegten Grundsätze gestatten, dass Ladelisten als 
beschreibender Teil der nach einem Informatikverfahren abgegebenen 
summarischen Anmeldungen verwendet werden. 

(3) Die beim Ausfüllen der in Absatz 1 genannten Formblätter zu verwendenden 
Codes sind in Anhang 30a aufgeführt. 

(4) Die summarische Anmeldung ist von der Person, die sie abgibt, zu unterzeichnen 
oder nach Artikel 199 Absatz 2 zu bestätigen. 

Wird die summarische Anmeldung nach Artikel 842a von einem zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten abgegeben, der sicherheitsrelevante Erleichterungen in 
Anspruch nehmen kann, so sind folgende Angaben nicht erforderlich: 

� Zahlungsweise für die Beförderungskosten. 

(2) Wählt die Ausfuhrzollstelle nach einer Risikoanalyse gemäß Artikel 791b und 
Artikel 13 Absatz 2 des Zollkodex eine Sendung, deren Anmelder der in Absatz 1 
genannte zugelassene Wirtschaftsbeteiligte ist, für eine genauere Prüfung aus, so 
räumt sie den notwendigen Kontrollen Vorrang ein. 

Artikel 842c 

(1) Die summarische Ausfuhranmeldung für die Waren ist mindestens [2 Stunden] 
vor dem Verbringen der Waren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bei der 
Ausgangszollstelle abzugeben. 
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(2) Wird die summarische Ausfuhranmeldung nicht nach einem Informatikverfahren 
abgegeben, so beträgt die Frist nach Absatz 1 mindestens [4 Stunden]. 

Artikel 842d 

Artikel 791d gilt sinngemäß für die summarische Ausfuhranmeldung.� 

 

58. Nach Artikel 842d wird folgende Kapitelüberschrift eingefügt: 

�KAPITEL 2 

Vorübergehende Ausfuhr� 

 

59. In Artikel 843 Absatz 1 wird �Titel� durch �Kapitel� ersetzt. 

 

60. In Artikel 912c Absatz 2 letzter Gedankenstrich wird �des Artikels 793 Absatz 2� durch 
�des Artikels 793 Absatz 3� ersetzt. 

 

61. Es wird Anhang [1b] mit dem Wortlaut des Anhangs 1 dieser Verordnung eingefügt. 

 

62. Es wird Anhang [1c] mit dem Wortlaut des Anhangs 2 dieser Verordnung eingefügt. 

 

63. Es wird Anhang [1d] mit dem Wortlaut des Anhangs 3 dieser Verordnung eingefügt. 

 

64. Es wird Anhang [1e] mit dem Wortlaut des Anhangs 4 dieser Verordnung eingefügt. 

 

65. Es wird Anhang [30a] mit dem Wortlaut des Anhangs 5 dieser Verordnung eingefügt. 

Artikel [2] 

Diese Verordnung tritt am [�] Tag (nach) ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
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Brüssel, den [�] 

Für die Kommission 

[…] 

Mitglied der Kommission 
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ANHANG 1 
�ANHANG [1b] 

 
 

 

 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
 
MUSTER 
 

 
Antrag auf eine ZWB-Bescheinigung 

 
Anmerkung: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Formblatts die Erläuterungen. 

 
 

1. Antragsteller 
 
 
 
 

Für zollamtliche Vermerke 

2. Rechtsform des Antragstellers 
 
 

3. Datum der Gründung 

4. Anschrift des Unternehmens 
 
 
5. Ort der Hauptniederlassung 
 
 
6. Ansprechpartner (Name, Telefon, Fax, E-Mail) 
 
 
 

7. Postanschrift 

8. Mehrwertsteueridentifikationsnr. 
 
 

9. Identifikationsnr. des Wirtschafts-
beteiligten 

10. Nr. der amtlichen Eintragung 

11. Art der beantragten Bescheinigung 
 
 ZWB-Bescheinigung � Zoll ٱ 
 
 ZWB-Bescheinigung � Sicherheit ٱ 
 
12. Wirtschaftszweig 
 
 
 

13. Mitgliedstaaten, in denen eine zollrelevante Tätigkeit 
ausgeübt wird 

14. Grenzübergänge 
 
 
 

15. Bereits bewilligte Vereinfachungen und 
Erleichterungen 

16. Büro, bei dem die Zollunterlagen aufbewahrt werden: 
 
17. Büro, das für die Übermittlung aller Zollunterlagen verantwortlich ist: 
 
18. Büro, bei dem die Hauptbücher geführt werden: 
 
19. 

Unterschrift: .....................................................................  Datum: �������������� 
 

Name: ................................................................................  
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ERLÄUTERUNGEN 

1. Antragsteller: 

vollständiger Name 

2. Rechtsform des Antragstellers: 

wie in der Gründungsurkunde angegeben 

3. Datum der Gründung: 

Tag, Monat und Jahr (in Zahlen) 

4. Anschrift des Unternehmens: 

vollständige Anschrift des Ortes, an dem das Unternehmen gegründet wurde, 
einschließlich des Landes 

5. Ort der Hauptniederlassung: 

vollständige Anschrift des Ortes der Niederlassung, bei der die Haupttätigkeit ausgeübt 
wird 

6. Ansprechpartner: 

vollständiger Name, Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Adresse des von dem 
Unternehmen benannten Ansprechpartners, an den sich die Zollbehörden bei der 
Prüfung des Antrags wenden können 

7. Postanschrift: 

Nur ausfüllen, wenn sie nicht mit der Anschrift des Unternehmens übereinstimmt. 

8, 9 und 10. Mehrwertsteueridentifikationsnr., Identifikationsnr. des Wirtschafts-
beteiligten und Nr. der amtlichen Eintragung: 

Die entsprechenden Nummern eintragen. 

Sind diese Nummern gleich, nur die Mehrwertsteueridentifikationsnummer eintragen. 

Hat der Antragsteller keine Identifikationsnummer des Wirtschaftsbeteiligten, da diese 
in seinem Mitgliedstaat nicht existiert, Feld leer lassen. 

11. Art der beantragten Bescheinigung: 

Das entsprechende Feld bzw. beide Felder ankreuzen. 

12. Wirtschaftszweig: 

Beschreibung der Tätigkeit des Unternehmens 
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13. Mitgliedstaaten, in denen eine zollrelevante Tätigkeit ausgeübt wird: 

Die entsprechenden ISO-Alpha-2-Ländercodes eintragen. 

14. Grenzübergänge: 

Bezeichnung der regelmäßig für den Grenzübertritt benutzten Zollstellen 

15. Bereits bewilligte Vereinfachungen und Erleichterungen: 

Sind bereits Vereinfachungen bewilligt worden, Art der Vereinfachung, einschlägiges 
Zollverfahren und Bewilligungsnummer angeben. Das einschlägige Zollverfahren ist in 
Form der Codes einzutragen, die im zweiten oder dritten Abschnitt von Feld 1 des 
Einheitspapiers angegeben sind. 

Sind bereits Erleichterungen bewilligt worden, Nummer der Bescheinigung angeben. 

16, 17 und 18. Büros für Unterlagen/Hauptbücher: 

Vollständige Anschriften der zuständigen Büros eintragen. Haben die Büros dieselbe 
Anschrift, nur Feld 16 ausfüllen. 

19. Name, Datum und Unterschrift des Antragstellers: 

Unterschrift: Der Unterzeichner sollte seine Funktion hinzufügen. 

Name: Name des Antragstellers und Stempel des Antragstellers� 
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ANHANG 2 
�ANHANG [1c] 

 
 

 

 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
 
MUSTER 
 

 
 
 

ZWB-Bescheinigung – Zoll 
 
 
 

 
�

 
1. Inhaber der ZWB-Bescheinigung 
 
 

 
 
 

2. de Behörde 

 
 
 
Nach Bewertung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, der Verwaltungs- und Finanzorganisation 
sowie des internen Kontrollsystems für die Bereiche, für die die Zollverwaltung rechtlich 
verantwortlich ist, gemäß den Artikeln 20 bis 22 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission 

om 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
estlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 

irtschaftsbeteiligten 

ewilligt. 

 

3. Tag, ab dem die Bescheinigung wirksam ist: 
 

��������������.���� 
(Nummer der Bescheinigung) 

 

 Ausstellen

v
F
 
wird dem in Feld 1 genannten Inhaber der Status eines 
 
 
 

zugelassenen W
 
 
 
b
 

 

� 
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ANHANG 3 
�ANHANG [1d] 

 
 

 

 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
 
MUSTER 
 

 
 
 

ZWB-Bescheinigung – Sicherheit 
 
 
 

 
���������������.���� 

(Nummer der Bescheinigung) 
 

1. Inhaber der ZWB-Bescheinigung 
 
 
 
 
 
 

2. Ausstellende Behörde 

 
 
 
Nach Bewertung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, der Verwaltungs- und Finanzorganisation, des 
internen Kontrollsystems für die Bereiche, für die die Zollverwaltung rechtlich verantwortlich ist, 
sowie nach Vergleich der Sicherheitspolitik des Inhabers gemäß den Artikeln 20 bis 23 der 
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
 
wird dem in Feld 1 genannten Inhaber der Status eines 
 
 
 

zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
 
 
 
bewilligt. 
 
 
 
3. Tag, ab dem die Bescheinigung wirksam ist: 
 

� 
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ANHANG 4 
�ANHANG [1e] 

 
 

 

 
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 
 
MUSTER 
 

 
 
 

ZWB-Bescheinigung – Zoll / Sicherheit 

 
�

 
1. Inhaber der ZWB-Bescheinigung 
 
 

 
 
 

2. de Behörde 

 
 
 
Nach Bewertung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, der Verwaltungs- und Finanzorganisation, des 
internen Kontrollsystems für die Bereiche, für die die Zollverwaltung rechtlich verantwortlich ist, 
sowie nach Vergleich der Sicherheitspolitik des Inhabers gemäß den Artikeln 20 bis 23 der 

erordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu 
er Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 

ewilligt. 

 

3. Tag, ab dem die Bescheinigung wirksam ist: 
 

 
 
 

��������������.���� 
(Nummer der Bescheinigung) 

 

 Ausstellen

V
d
 
wird dem in Feld 1 genannten Inhaber der Status eines 
 
 
 

zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
 
 
 
b
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ERLÄUTERUNGEN 

u

Die Nummer der Bescheinigung beginnt stets mit dem ISO-Alpha-2-Code des ausstellenden 
itgliedstaats 

1. Inhaber der ZWB-Bescheinigung 

vollständiger Name wie in Feld 1 des Antragsformblatts in Anhang [1b] 

2. Ausstellende Behörde 

Unterschrift, Bezeichnung der Zollverwaltung des Mitgliedstaats und Stempel 

Die Bezeichnung der Zollverwaltung des Mitgliedstaats kann auf regionaler Ebene 
angegeben werden, wenn dies wegen der Organisationsstruktur der Zollverwaltung 
erforderlich ist 

3. Tag, ab dem die Bescheinigung wirksam ist 

Tag, Monat und Jahr nach Artikel 14o Absatz 1� 

N mmer der Bescheinigung 

M
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ANHANG 5 
�

T  TABELLE IN ANHANG 30a 

1.1. Die summarische Anmeldung, die für in das Zollgebiet der Gemeinschaft oder aus 
diesem Gebiet verbrachte Waren abzugeben ist, und die Anmeldungen zu den 
vereinfachten Verfahren nach den Artikeln 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 286, 288 
und 289 müssen die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Angaben enthalten. 

.2. Die Tabelle e  erforderlich sind, 
Vorschläge für die Bezeichnung der Angaben und gegebenenfalls Beschreibungen, 
Bezugnahmen und Bemerkungen. Sie gibt einen Überblick über die Voraussetzungen, 
die für die einzelnen Verfahren zu erfüllen sind. 

1.3. Die Spaltenüberschriften sind aus sich selb
die betreffenden Verfahren. Die Spalte �Summarisch infuhr� 
gilt auch für die Umladung und die vorübergehende Verwahrung. 

1.4 der Tabelle bedeutet tenelement für das 
rift der entsprechenden Spalte genannte Verfahren erforderlich ist. 

Bemerkung 2: Zollanmeldung als summarische Anmeldung (Einfuhr) 

2.1. Wird eine Zollanmeldung nach Artikel 36c Absatz 1 des Zollkodex als summarische 
Anmeldung verwendet, so muss diese Anmeldung zusätzlich zu den nach Anhang 37 
bzw. Anhang 37a für das betreffende Verfahren erforderlichen Angaben die in der 
Spalte �Summarische Anmeldung Sicherheit � Einfuhr� aufgeführten Angaben 
enthalten. 

emerkung 3: Zollanmeldung bei der Ausfuhr 

.1. Ist nach Artikel 182b des Zollkodex eine Zollanmeldung erforderlich, so muss diese 

ANHANG [30a] 

 

EINLEI

Bemerkung 1 

ENDE BEMERKUNGEN ZUR

1 nthält alle Elemente, die für die betreffenden Verfahren

st heraus verständlich und beziehen sich auf 
e Anmeldung Sicherheit � E

. Ein �X� in einem Feld 
in der Übersch

, dass das betreffende Da

B

3
Anmeldung zusätzlich zu den nach Anhang 37 bzw. Anhang 37a für das betreffende 
Verfahren erforderlichen Angaben die in der Spalte �Summarische Anmeldung 
Sicherheit � Ausfuhr� aufgeführten Angaben enthalten. 
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summarische 
Anmeldung 
Sicherheit 

vereinfachte Verfahren 
Ausfuhr 

vereinfachte Verfahren 
Einfuhr 

Angabe Beschreibung - Bezugnahmen - Bemerkungen 
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Eigenmasse (kg) (Bezug: Einheitspapier Feld 38)   X X X X X X 
Rohmasse (kg) (Bezug: Einheitspapier Feld 35) X X       
Warenbezeichnung 
(für Sicherheits-
zwecke) 

Bei summarischen Anmeldungen dient die 
Warenbezeichnung Sicherheitszwecken; diese 
Angabe wird in ausdrücklich festgelegten Fällen 
verlangt, in denen die Warennummer nicht 
angegeben werden kann. 
Bei vereinfachten Verfahren dient die 
Warenbezeichnung zolltariflichen Zwecken. 
(Bezug: Einheitspapier Feld 31) 

X X X X X X X X 

Art der Packstücke 
(Code) 

(Bezug: Einheitspapier Feld 31) X X X X X X X X 

Versandzeichen (Bezug: Einheitspapier Feld 31) X X X X X X X X 
Anzahl der 
Packstücke 

(Bezug: Einheitspapier Feld 31) X X X X X X X X 

Warennummer Summarische Vorab-Anmeldung (Ankunft): 
vierstelliger Code; diese Angabe wird nicht in 
ausdrücklich festgelegten Fällen verlangt, in denen 
die Warenbezeichnung ausreicht. 
Vereinfachte Verfahren bei der Einfuhr: 
zehnstelliger TARIC-Code. 
Summarische Vorab-Anmeldung (Abgang) und 
vereinfachte Verfahren bei der Ausfuhr: achtstelliger 
KN-Code. 
(Bezug: Einheitspapier Feld 33) 

X X X X X X X X 
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summarische 
Anmeldung 
Sicherheit 

vereinfachte Verfahren 
Ausfuhr 

vereinfachte Verfahren 
Einfuhr 

A
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Angabe Beschreibung - Bezugnahmen - Bemerkungen 
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Anmelder/Vertreter(1) Vereinfachte Verfahren: Diese Angabe wird 
verlangt, wenn es sich nicht um den Versender 
handelt. 
(Bezug: Einheitspapier Feld 14) 

X X X X 

Beförderer(1)  X X     
Empfänger(1) (Bezug: Einheitspapier Feld 8) X X     
Meldeanschrift(1) Sowohl im Falle der Ankunft als auch im Falle des 

Abgangs handelt es sich um die Meldeanschrift bei 
der Einfuhr. 

X X     

Versender(1) (Bezug: Einheitspapier Feld 2) X X     
Statuscode für den 
Anmelder/Vertreter 

   X X X X 

Bezeichnung des 
Papiers/der Nachricht 

(Bezug: Einheitspapier Felder 1/1 und 1/2)  X X X X 

Nummer des 
vereinfachten 
Verfahrens 

Anschreibeverfahren: Nummer der Anschreibung in 
der Buchführung. 
Unvollständige und vereinfachte Anmeldungen: 
Nummer des Papiers. 

  X X X X 

Positionsnummer(2) Nur bei mehr als einem Warenposten anzugeben. 
(Bezug: Einheitspapier Feld 32) 

X X  X  X 

Datum der 
Anmeldung(2) 

Anschreibeverfahren: Datum der Anschreibung in 
der Buchführung. 
(Bezug: Einheitspapier Feld 54 ) 

X X X X X X 

Unterschrift � 
Bestätigung(2) 

(Bezug: Einheitspapier Feld 54) X X X X X X 
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summarische vereinfachte Verfahren vereinfachte Verfahren 
Einfuhr 

DE 
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X

Bewilligungsnummer 
bei vereinfachten 
Verfahren 

 X  X   

Vermerk 
�Vereinfachte 
Ausfuhr� 

(Bezug: Einhe d 4 X    

Positionen(2) (Bezug: Einhe d 5   X 
Verfahren (Bezug: Einhe d 3 bsch X X  X 
Anmeldezollstelle(3) (Bezug: Einhe d   X

X

X 

 
Währungscode In Verbindung etr er P

den �F
(Bezug: Einh nd 

 X   

UN-Code für 
gefährliche Güter 

Gegebenenfalls anzugeben.     

Betrag der Position In Verbindung ä gsco
verwenden. 
(Bezug: Einh

 X  

Frachtkosten In Verbindung m ährungsco
verwenden. 

    

Beförderungskosten, 
Code für die 
Zahlungsweise 

(Bezug: Einh 6)     

Nummer des 
Frachtpapiers 

Alternative zur K er der Sen
consignment refe ber, UCR)
nicht vorliegt. 

    

Ladeort(1)      
Warenort(4) (Bezug: Einh    X X X 
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summarische 
Anmeldung 
Sicherheit 

vereinfachte Verfahren 
Ausfuhr 

vereinfachte Verfahren 
Einfuhr 

Angabe Beschreibung - Bezugnahmen - Bemerkungen 
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Code für den 
Entladeort 

  

Nummer der 
Beförderung(4) 

 X 

Kennnummer des 
Beförderungsmittels 

(Bezug: Einheitspapier Feld 31) 
 

Beförderungsmittel

Umladung: Diese Angaben sind sowohl 
ankommende als auch für das abgehen
Beförderungsmittel zu machen. 
(Bezug: Einheitspapier Feld 21) 

Nummer des 
Zollverschlusses(4) 

 X   

Kennnumm
Sendung (U

er der 
nique 

, 
UCR) 

native zur Nummer 

consignment 
reference number

Summarische Anmeldung: Alter
des Frachtpapiers, wenn diese nicht vorliegt. 
Vereinfachte Verfahren: Diese Angabe kann 
gemacht werden, wenn sie vorliegt. 

X X X X X X X X 

 

 

X       

X       

X X       

Kennzeichen und 
Staatszugehörigkeit 
des grenzüber-
schreitenden aktiven 

s 

für das 
de 

 X       

X     

Tag und Uhrzeit der 
Ankunft im ersten 
Anlaufhafen im 
Zollgebiet 

 X       

Codes für die 
durchfahrenen 
Länder 

X X       

Code für den ersten 
Anlaufhafen 

  X       
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(1) In codierter Form, sofern vorhanden. 
(2) Wird vom Computersystem automatisch eingetragen. 
(3) Für Anmeldungen auf Papier nicht erforderlich. 
(4) Gegebenenfalls einzutragen. 
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